Schulverein der Freunde und Förderer

der Pestalozzischule e. V

Leverkuser Str. 19 

42897 Remscheid

Tel.: 02191/162628

Fax: 02191/162821

Email: schulleitung@pestalozzinet.de 

Satzung des Schulvereins der Freunde und Förderer der

Pestalozzischule e. V.

§ 1: Name und Sitz des Vereins

1.1. Name:
Schulverein der Freunde und Förderer der Pestalozzischule

1.2. Sitz:
Der Schulverein hat seinen Sitz in Remscheid-Lennep,


Leverkuser Str. 19

1.3. Eintragungen: 
Der Schulverein ist in das Vereinsregister eingetragen

§ 2: Zweck des Schulvereins

Der Schulverein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung.

Der Satzungszweck wir insbesondere verwirklicht durch

a) Pflege und Beziehung zwischen Elternhaus und Schule;

b) Hilfe bei schulischen Veranstaltungen,

c) Mittelbeschaffung für die Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke

(Erziehung) durch die Pestalozzischule.

Der Schulverein ist selbstlos tätig;

er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Auf Antrag kann der Vorstand einzelnen Vorstandsmitgliedern die von ihnen gehabten baren Auslagen ersetzen.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.


§ 3:  Mitgliedschaft

1.   Mitglieder können werden:

a) Alle Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der

Pestalozzischule.

b) Alle Lehrerinnen und Lehrer der Pestalozzischule, auch solche, die früher

an der Schule tätig waren.

      c)  Alle Personen und Institutionen, die bereit sind, durch Beiträge und Spenden

.          die Arbeit des Schulvereins zu unterstützen.

2.  Der Beitritt zum Verein vollzieht sich durch Unterzeichnen einer schriftlichen

      Beitrittserklärung.

§ 4: Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt:

1. Durch Ausscheiden einer Schülerin / eines Schülers aus der Schule;

2. Durch freiwilligen Austritt;

3. Durch Ausschluss.

zu 1.: Bei Ausscheiden einer Schülerin / eines Schülers aus der Pestalozzischule

          bedarf es keiner besonderen Kündigung der Mitgliedschaft. Sie kann auf Ver-

          langen weiter fortgesetzt werden.

zu 2: Der freiwillige Austritt eines Mitgliedes kann nur zum Ende eines jeweiligen

        Geschäftsjahres erfolgen und muss durch eine schriftliche Erklärung mit einer

         Frist von einem Monat zum Ende eines Geschäftsjahres erfolgen.

zu 3: Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es gegen die Pflichten der

         Satzung verstößt. 

         Mit Erlöschen der Mitgliedschaft enden zugleich etwaige Ansprüche an das Ver-

          mögen des Vereins. 

§ 5: Rechte aus der Mitgliedschaft

Jedes Mitglied hat das Recht an Veranstaltungen des Schulvereins teilzunehmen.

§ 6: Pflichten der Mitglieder

1. Die Mitglieder des Schulvereins sind verpflichtet, sich für die Belange des Vereins

    einzusetzen.

2. Die Mitglieder des Schulvereins sind verpflichtet, Beschlüsse des Vereins zu be-

    folgen und festgesetzte Mitgliedsbeiträge zu entrichten.

3. Der Mitgliedsbeitrag wird auf der Mitgliederversammlung des Schulvereins festgesetzt.

Organe des Schulvereins

§ 7: Mitgliederversammlung

1.  Höchstes Vereinsorgan ist die Mitgliederversammlung; sie ist mindestens einmal

     im Jahr als Jahreshauptversammlung unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung

     mindestens 14 Tage vorher schriftlich einzuberufen.

2.  Die Einladung gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn sie an die letzte dem Vorstand

     bekannte Anschrift des Mitglieds zugesandt wurde.

3.  Mitgliederversammlungen, die auf Wunsch von Mitgliedern einberufen werden sollen,

bedürfen der Unterschrift von mindestens 10% der Schulvereinsmitglieder. Unter       Angabe der Gründe ist sie dem Vorstand schriftlich bekanntzugeben.

4.  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder vom Stellvertreter geleitet.

5.  Die Mitgliederversammlung, in der jedes Mitglied eine Stimme hat, ist beschlussfähig,

     wenn sie ordnungsgemäß eingeladen ist.

6.  Abstimmungen bedürfen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

7.  Die Mitgliederbeschlüsse sind in einer Niederschrift festzuhalten und vom 1. oder vom

     stellvertretenden Vorsitzenden sowie vom Schriftführer zu unterzeichnen.

§ 8: der Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus:

    a) dem / der 1. Vorsitzenden

    b) dem / der stellvertretenden Vorsitzenden

    c) dem Schriftführer

    d) dem Kassenwart

2. Vorstand i.S. d. § 26 BGB ist der / die jeweilige 1. Vorsitzende.

3. Der Vorstand wird für die Dauer von einem Jahr gewählt.

    Wiederwahl ist zulässig; er bleibt bis zur jeweiligen Neuwahl im Amt.

4. Dem Vorstand obliegen unter anderem:

a) die laufende Geschäftsführung des Schulvereins;

b) vorbereiten der Mitgliederversammlungen und Durchführung ihrer Beschlüsse.

5. Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich.

6. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen und ist beschlussfähig, wenn außer dem / der

    einladenden 1. Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden noch zwei weitere

    Vorstandsmitglieder anwesend sind. Beschlüsse des Vorstandes werden nach Stimmen-

    Mehrheit gefasst. 

§ 9: Erweiterter Vorstand

1. Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand und vier Beisitzern.

    Die Beisitzer werden für die Dauer eines Jahres gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

    Zwei Beisitzer kommen aus der Elternschaft.

    Zwei Beisitzer kommen aus der Lehrerschaft.

2. Dem erweiterten Vorstand obliegt.

a) die Unterstützung und Beratung bei der laufenden Geschäftsführung;

b) Mitwirkung im Ausschlussverfahren.

3. Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder

    unter Anwesenheit des / der 1. Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden 

    gegeben ist.

Kassen- und Rechnungswesen

§ 10: Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Schuljahr.

§ 11: Kassenführung

Der Kassenwart verwaltet die Kasse des Schulvereins; er kann zu seiner Unterstützung beim Kassieren einen Unterkassierer aus dem Kreis der Beisitzer aus der Lehrerschaft

Hinzuziehen.

§ 12: Kassenprüfer

Die gewählten Kassenprüfer werden für ein Jahr gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

Mindestens einmal im Laufe des Geschäftsjahres wird die Kasse durch die Kassenprüfer

Geprüft. Das Ergebnis ihrer Prüfung ist der Mitgliederversammlung in einem Prüfbericht

Vorzulegen.

§ 13: Vereinsvermögen

Das gesamte Vereinsvermögen ist zur Förderung des Schulvereins zu verwenden.

§ 14:  Auflösung des Vereins

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das

Vermögen des Vereins an die Stadt Remscheid, die es unmittelbar und ausschließlich

Für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat, vornehmlich für die Pestalozzischule

Remscheid-Lennep.

Eine Auflösung des Vereins ist nur möglich, wenn bei einer zu diesem Zweck einberufenen

Mitgliederversammlung eine ¾  Mehrheit der dort anwesenden im Schulverein einge-

tragenen Mitglieder vorliegt.

§ 15: Inkrafttreten der Satzung

Die Ursprungssatzung ist am 5. Oktober 1976 und durch Beschlüsse der Mitglieder-

versammlung vom 10. März 1992 und vom 25. Juni 1992 geändert worden.

Schulverein der Freunde und Förderer

der Pestalozzischule e. V.

